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RS OGH 1977/9/13 3Ob86/77,
3Ob137/80

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1977

Norm

EO §200 Z1

Rechtssatz

Bei Vorliegen mehrerer Übernahmsanträge wird derjenige zu genehmigen sein, der das günstige Anbot enthält. Dieses

wird in der Regel das höchste sein. Es darf demnach kein Übernahmsantrag genehmigt werden, der von einem nach

den Bestimmungen des § 200 Z 1 EO hiezu Berechtigten abgelehnt wurde.
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